
3. Sind Art. 9 Abs. 2 und Art. 9 Abs. 3 Buchst. a der Verordnung 2017/1001 dahingehend auszulegen, dass die Marke 
keine Kennzeichnungsfunktion erfüllt, wenn es sich bei der Marke um ein Element der Form eines Autoteils handelt und 
eine der Reparaturklausel des Art. 110 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 (2) des Rates vom 12. Dezember 2001 
über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster entsprechende Regelung in der Verordnung 2017/1001 fehlt?

4. Sind Art. 9 Abs. 2 und Art. 9 Abs. 3 Buchst. a der Verordnung 2017/1001 dahingehend auszulegen, dass das 
Befestigungselement, selbst wenn es identisch mit einer Marke oder ihr zum Verwechseln ähnlich ist, nicht wie eine 
Marke behandelt werden kann, die eine Kennzeichnungsfunktion erfüllt, wenn es sich bei dem Befestigungselement für 
die Marke, das durch seine Form die Marke abbildet oder ihr zum Verwechseln ähnlich ist, um ein Element der Form 
eines Autoteils handelt und eine der Reparaturklausel des Art. 110 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 entsprechende 
Regelung in der Verordnung 2017/1001 fehlt?

(1) ABl. 2017, L 154, S. 1.
(2) ABl. 2002, L 3, S. 1.

Vorabentscheidungsersuchen des Finanzgerichts Düsseldorf (Deutschland) eingereicht am 23. Mai 
2022 — f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG gegen Hauptzollamt Bielefeld
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Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Finanzgericht Düsseldorf

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG

Beklagter: Hauptzollamt Bielefeld

Vorlagefragen

1. Ist Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie 2008/118/EG (1) in der Fassung der Richtlinie (EU) 2019/475 (2) dahin auszulegen, dass er 
einer nationalen Regelung eines Mitgliedstaats über die Erhebung der Tabaksteuer für erhitzten Tabak entgegensteht, die 
hinsichtlich der Berechnung der Steuer vorsieht, dass neben einem Steuersatz für Pfeifentabak eine Zusatzsteuer erhoben 
wird, die 80 Prozent des Steuerbetrags für Zigaretten abzüglich des Steuerbetrags für Pfeifentabak beträgt?

2. Falls es sich bei der Zusatzsteuer auf erhitzten Tabak nicht um eine andere indirekte Steuer zu besonderen Zwecken auf 
verbrauchsteuerpflichtige Waren im Sinne des Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie 2008/118 handeln sollte: Ist Art. 14 Abs. 3 
der Richtlinie 2011/64/EU (3) dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung eines Mitgliedstaats über die Erhebung 
der Tabaksteuer für erhitzten Tabak entgegensteht, die hinsichtlich der Berechnung der Steuer vorsieht, dass neben einem 
Steuersatz für Pfeifentabak eine Zusatzsteuer erhoben wird, die 80 Prozent des Steuerbetrags für Zigaretten abzüglich des 
Steuerbetrags für Pfeifentabak beträgt?
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3. Falls es sich bei der Zusatzsteuer auf erhitzten Tabak nicht um eine andere indirekte Steuer zu besonderen Zwecken auf 
verbrauchsteuerpflichtige Waren im Sinne des Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie 2008/118 handeln sollte: Ist Art. 14 Abs. 1 
Unterabs. 1 Buchst. b und Abs. 2 Unterabs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2011/64 dahin auszulegen, dass er einer nationalen 
Regelung eines Mitgliedstaats über die Erhebung der Tabaksteuer für erhitzten Tabak entgegensteht, die hinsichtlich der 
Berechnung der Steuer vorsieht, dass diese nach einem Ad-Valorem-Steuersatz sowie einem spezifischen Steuersatz, der 
sich nach dem Gewicht und der Stückzahl der Tabakstränge richtet, zu ermitteln ist?

(1) Richtlinie des Rates vom 16. Dezember 2008 über das allgemeine Verbrauchsteuersystem und zur Aufhebung der Richtlinie 
92/12/EWG (ABl. 2009, L 9, S. 12).

(2) Richtlinie des Rates vom 18. Februar 2019 zur Änderung der Richtlinien 2006/112/EG und 2008/118/EG hinsichtlich der 
Aufnahme der italienischen Gemeinde Campione d‘Italia und des zum italienischen Gebiet gehörenden Teils des Luganer Sees in das 
Zollgebiet der Union und in den räumlichen Anwendungsbereich der Richtlinie 2008/118/EG (ABl. 2019, L 83, S. 42).

(3) Richtlinie des Rates vom 21. Juni 2011 über die Struktur und die Sätze der Verbrauchsteuern auf Tabakwaren (ABl. 2011, L 176, 
S. 24).

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italien), 
eingereicht am 30. Mai 2022 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Comune di Ginosa

(Rechtssache C-348/22)

(2022/C 318/41)

Verfahrenssprache: Italienisch

Vorlegendes Gericht

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Beklagte: Comune di Ginosa

Vorlagefragen

1. Ist die Richtlinie 2006/123 (1) gültig und für die Mitgliedstaaten verbindlich oder ist sie hingegen ungültig, da sie — als 
Harmonierungsrichtlinie — unter Verstoß gegen Art. 115 [des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union] 
nur mehrheitlich und nicht einstimmig erlassen wurde?

2. Weist die Richtlinie 2006/123 (die sog. Bolkestein-Richtlinie) objektiv und abstrakt die Mindestvoraussetzungen für die 
hinreichende Detailliertheit der Regelung und folglich für das Fehlen eines Beurteilungsspielraums des nationalen 
Gesetzgebers auf, so dass sie als Richtlinie mit unmittelbarer Wirkung und als unmittelbar anwendbar angesehen werden 
kann?

3. Wenn die Richtlinie 2006/123 nicht als Richtlinie mit unmittelbarer Wirkung angesehen wird: Ist die Wirkung des bloßen 
Ausschlusses oder der bloß die Anwendung des nationalen Gesetzes verhindernden Nichtanwendung auch in dem Fall, 
in dem das nationale Gericht nicht auf die konforme Auslegung zurückgreifen kann, mit den Grundsätzen der 
Rechtssicherheit vereinbar oder darf oder kann in einem solchen Fall das nationale Gesetz unbeschadet der speziellen 
von der Unionsrechtsordnung vorgesehenen Sanktionen für den Verstoß des Staates gegen die Pflichten aus dem Beitritt 
zum Vertrag (Art. 49) oder der sich aus der fehlenden Umsetzung der Richtlinie ergebenden Pflichten 
(Vertragsverletzungsverfahren) keine Anwendung finden?

4. Steht die unmittelbare Wirkung von Art. 12 Abs. 1, 2 und 3 der Richtlinie 2006/123 der Anerkennung ihrer 
unmittelbaren Wirkung oder unmittelbaren Anwendbarkeit der Richtlinie gleich oder ist im Rahmen einer 
Harmonierungsrichtlinie wie der hier in Rede stehenden (im Urteil Promoimpresa heißt es: „[Es ist] davon auszugehen, 
dass mit den Art. 9 bis 13 dieser Richtlinie eine abschließende Harmonisierung … vorgenommen wird“) davon auszugehen, dass 
sie den nationalen Staat verpflichtet, keine generischen Harmonierungsregeln zu erlassen, sondern inhaltlich 
verbindliche?

22.8.2022 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 318/29


	Rechtssache C-336/22: Vorabentscheidungsersuchen des Finanzgerichts Düsseldorf (Deutschland) eingereicht am 23. Mai 2022 — f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG gegen Hauptzollamt Bielefeld
	Rechtssache C-348/22: Vorabentscheidungsersuchen des Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italien), eingereicht am 30. Mai 2022 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Comune di Ginosa

